
Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen der Seifferth GmbH 

Stand: 01.01.2016 

 

§ 1 Geltung der Bedingungen 

Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf Grund dieser 
Geschäfts- und Lieferbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäfts-
beziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit 
der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. 
Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. 
Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. 

Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung eines 
Vertrages getroffen werden, sind schriftlich niederzulegen. 

 

§ 2 Angebot und Vertragsschluss 

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche 
Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen oder fernschriftlichen 
Bestätigung. 

Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur 
verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. 

 

§ 3 Preise 

Soweit nicht anders angegeben, sind wir an die in unseren Angeboten enthaltenen Preise 
30 Tage, ab deren Datum gebunden. Maßgebend sind ansonsten die in unserer Auftrags-
bestätigung genannten Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. 
Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet. 

Unsere Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, ab Werk,  
Gewerbegebiet Fichtig 8, 96515 Sonneberg einschließlich normaler Verpackung. 

 

§ 4 Liefer- und Leistungszeit 

Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, 
bedürfen der Schriftform. 

Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, es sei denn, die 
Teillieferung oder Teilleistung ist für unseren Kunden nicht von Interesse. 

Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen durch uns setzt die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen unseres Kunden voraus. 

 



 

§ 5 Gefahrübergang 

Die Gefahr geht auf unseren Kunden über, sobald die Sendung an die den Transport 
ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unsere 
Fertigungsstätte, Gewerbegebiet Fichtig 8, 96515 Sonneberg verlassen hat.  

 

§ 6 Rechte unserer Kunden wegen Mängeln 

Der Kunde muss unserer Kundendienstleitung Mängel unverzüglich, spätestens jedoch 
innerhalb einer Woche nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, 
die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind 
uns unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen. 

 

§ 7 Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung des vereinbarten Vertragspreises und sonstiger 
Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden verbleiben alle gelieferten 
Gegenstände im Eigentum der Firma Seifferth GmbH.  

 

§ 8 Zahlung 

Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen 14 Tage nach Rechnungsstellung 
ohne Abzug zahlbar.  

 

§ 9 Geheimhaltung 

Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten die uns im 
Zusammenhang mit Bestellungen unterbreiteten Informationen nicht als vertraulich. 

 

§ 10 Gerichtsstand und Erfüllungsort, anwendbares Recht 

Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist 96515 Sonneberg. Gerichtsstand ist am Sitz 
der Firma. Die Firma ist jedoch auch berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen 
Gerichtsstand zu verklagen.  


